
Tierärztliche Weiterbildung in 
Deutschland 

Heidemarie Ratsch 



Tierärztliche Weiterbildung 

• Fachtierarzt, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnung 
•  Definitionen: Weiterbildung dient dem „Erwerb 

besonderer Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen“. 
• Nach erfolgreichem Abschluss darf man eine 

„BEZEICHNUNG“ führen. 
•  Der Weg zur Erreichung einer BEZEICHNUNG wird 

WEITERBILDUNG genannt  (alles andere ist FORTbildung 
– auch wenn man dabei „weiter kommt“). 

• Fortbildung ist Pflicht 20 Stunden/Jahr, aber 
abhängig vom Weiterbildungsstand auch mehr 



Tierärztliche Weiterbildung 

• Weiterbildung ist in jedem Kammergebiet (föderales 
System) durch Gesetze geregelt, und zwar für alle 
Heilberufe zusammen (meist als Bestandteil des 
Kammergesetzes, in Berlin gesondertes 
„Weiterbildungsgesetz“).  

  
• Die spezifischen Belange der einzelnen Heilberufe 

(Ärzte, Apotheker, Zahnärzte, Tierärzte und 
Psychotherapeuten) regeln eigene 
Weiterbildungsordnungen. 
 



Tierärztliche Weiterbildung 
• gesetzliche Regelungen geben für alle Heilberufe den 

Rahmen vor.  
• Definition der Weiterbildung 
• Ziel der Weiterbildung 
• Orte der Weiterbildung (Weiterbildungs-stätten) 
• Weiterbildungsermächtigte 
• Zeitrahmen der Weiterbildung 
• Abschlussprüfung 
• Nicht-bestehen 
• Ausnahmetatbestände (Weiterbildung aus der eigenen Praxis 

heraus, Anerkennungen abweichender Weiterbildung z.B. EU-Unis 
und Institute, die keine Weiterbildungsstätte sind oder keinen 
Weiterbilder haben)  



Tierärztliche Weiterbildung 

• Die Weiterbildungs o r d n u n g e n   regeln alle 
Spezifika der Weiterbildung im Detail: 

 
• Die Bezeichnungen, die zu erwerben sind, z.B.  
• ⇒FTA für „Kleintiere“ 

– ⇒ Teilgebiet „Innere Medizin für Kleintiere“ 
• ⇒ Zusatzbezeichnung – Homöopathie –  

• Die Prüfung (Zulassung, Dauer,  Prüfungskommission, 
Zeugnis und Wiederholungsprüfung) 
 



Tierärztliche Weiterbildung 

• Für alle Bezeichnungen gibt es Weiterbildungsgänge als „Anhänge“ 
der allgemeinen Teile. 

In ihnen werden vorgeschrieben: 
• die Mindestdauer 
• die Lerninhalte 
• zusätzliche Zeiten an bestimmten Einrichtungen 
•  zusätzliche Fortbildungskurse und / oder –zeiten 
• besondere Leistungsnachweise (z.B. OP-Kataloge) 
• Anzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen  
• zu prüfende Inhalte 
• SONDERBEDINGUNGEN ( z.B. bei Neueinführung von 

Bezeichnungen oder WB aus der eigenen Berufstätigkeit heraus)  



Grundsätzliche Ablauf der Weiterbildung 

• Mehrjährige 
Weiterbildungszeit 

 
⇓ 

• Zulassungsantrag 
⇓ 

• Prüfungsgespräch 
⇓ 

• Zuerkennung 

• Sonstige Forderungen 
– Leistungskatalog 
– Falldiskussion 
– Fortbildungsstunden  
– Veröffentlichungen 

 
 

Wichtig: 
Weiterbildungszeugnis 



Weiterbildungsordnung 
 

8 

http://www.tieraerztekammer-berlin.de/gesetze-und-verordnungen/kammerrecht.html 



Weiterbildungsordnung - Struktur  
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Gebiete und Teilgebiete 
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1. Anästhesiologie 
2. Anatomie 
3. Bakteriologie und Mykologie 
4. Bienen 
5. Biochemie 
6. Epidemiologie 
7. Fische 
8. Fleischhygiene 
9. Geflügel 
10. Immunologie 
11. Kleine Wiederkäuer 
12. Kleintiere  

12.1. Chirurgie beim Kleintier 
12.2. Innere Medizin beim Kleintier 

13. Klinische Laboratoriumsdiagnostik 
14. Lebensmittelsicherheit 
15. Mikrobiologie 
16. Milchhygiene 
17. Öffentliches Veterinärwesen 
18. Parasitologie 

19. Pathologie  
19.1. Toxikopathologie 

20. Pferde  
20.1. Chirurgie beim Pferd 
20.2. Innere Medizin beim Pferd 

21. Pharmakologie und Toxikologie 
22. Physiologie 
23. Radiologie 
24. Reproduktionsmedizin 
25. Reptilien 
26. Rinder 
27. Schweine 
28. Tierernährung und Diätetik 
29. Tier- und Umwelthygiene 
30. Tierschutz und Tierschutzethik 
31. Tropenveterinärmedizin 
32. Verhaltenskunde 
33. Versuchstierkunde 
34. Virologie 
35. Zoo-, Gehege- und Wildtiere 



Zusatzbezeichnungen 

• 1. Akupunktur 
• 2. Anästhesie beim Kleintier 
• 3. Artenschutz 
• 4. Augenheilkunde beim Kleintier 
• 5. Bienenkrankheiten 
• 6. Dermatologie beim Kleintier 
• 7. Heimtiere 
• 8. Homöopathie 
• 9. Hygiene- und Qualitätsmanagement 

im Lebensmittelbereich 
• 10. Kardiologie bei Klein- und 

Heimtieren 
• 11. Physikalische Therapie 
• 12. Reptilienkrankheiten 

• 13. Tierärztliche Bestandsbetreuung 
und Qualitätssicherung im 
Erzeugerbetrieb - Rind 

• 14. Tierärztliche Bestandsbetreuung 
und Qualitätssicherung im 
Erzeugerbetrieb - Schwein 

• 15. Tierärztliche Bestandsbetreuung 
und Qualitätssicherung im 
Erzeugerbetrieb -Wirtschaftsgeflügel 

• 16. Tierärztliche Betreuung von 
Pferdesportveranstaltungen 

• 17. Tierverhaltenstherapie 
• 18. Zahnheilkunde beim Kleintier 
• 19. Zahnheilkunde beim Pferd 
• 20. Zierfische 
• 21. Zier-, Zoo- und Wildvögel 



FachtierärztInnen in D und B 
• Statistik 2014 im Tierärzteblatt 5/2015 Stand 31.12.2014 

• Gebietsbezeichnungen von Allgemeinpraxis bis Zoo-, 
Gehege- und Wildtiere (43) in Berlin 35 

• Zusatzbezeichnungen (ZSB) von Akkupunktur bis Zier-, 
Zoo- und Wildvögel (26) in Berlin 21 

• 39.447 Tierärztinnen (22.719) und Tierärzte (16.728) 
• 9.512 Fachtierärztinnen und Fachtierärzte (24%)  

davon 1.987 weiterbildungsermächtigt-WBE (21%) 
• 2.051 TÄ mit ZSB (5%) davon 234 WBE (11%) 
• Berlin: 1.997 Tierärztinnen (1.322) und Tierärzte (675), 

davon 524 FTA (26%) und 82 (4%)  mit ZSB 
• Berlin: FTA WBE 93 (17%) und ZSB WBE 7 (8%) 



• Die Weiterbildungsgänge werden zur Zeit über die BTK 
harmonisiert. Trotzdem können Abweichungen bestehen, 
wenn die Kammer- und Weiterbildungsgesetze der 
Länder dies verlangen. Immer erkundigen! 
 

• Prüfungen werden immer in der Mitgliedskammer 
abgelegt 
 

• Fortbildungspflicht orientiert sich an Weiterbildungsstand 



Was bringt die Weiterbildung 

• Eigene Befriedigung 
 

• Bessere Berufschancen 
• Weiterbildungsberechtigung 
• Gutachtertätigkeit möglich 
• Prüfung von FTA bzw. ZSB Kandidat/innen/en 
• Ggf. Einrichtung einer Weiterbildungsstätte 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
 
Ich stehe für Fragen 
zur Verfügung  
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